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Bericht der Expertin für berufliche Vorsorge zur Jahresrechnung 2025 

In unserer Funktion als Expertin für berufliche Vorsorge der blpk können wir die 
nachfolgenden Bestätigungen abgeben: 

Zulassung und Unabhängigkeit (Art. 52d BVG; Art. 40 BVV2) 

Wir erfüllen die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung und an die Unabhängigkeit. 
Es liegen keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vor. 

Ergebnis: Finanzielle Lage per 31.12.2025; wichtigste Verlust- und Gewinnquellen 

Nachdem sich der konsolidierte Deckungsgrad der blpk im Vorjahr um hohe 5.7%-Punkte 
verbesserte, steigt er auch im Berichtsjahr 2025 weiter an und beläuft sich per Ende 2025 auf 
gute 113.0%. Aufgrund der Rückstellung für die Kostenfolgen einer Senkung des technischen 
Zinssatzes zeigt der Deckungsgrad bereits die finanzielle Lage bei Anwendung eines 
technischen Zinssatzes von 2.00%. Sehr erfreulich sind die Werte des ökonomischen und 
des risikotragenden Deckungsgrads, die beide erstmals über 100% liegen. 16 Vorsorgewerke 
weisen freie Mittel aus. Der tiefste Deckungsgrad eines Vorsorgewerks liegt bei über 109%, 
der höchsten sogar deutlich über 120%. 
 
Hauptgrund für den Anstieg des Deckungsgrads ist wie bereits im Vorjahr das Zinsergebnis, 
das rund CHF 270 Mio beisteuert. Über die letzten 5 Jahre liefert das Zinsergebnis trotz des 
schwierigen Anlagejahres 2022 einen Gewinn von insgesamt rund CHF 410 Mio. 
 
Obwohl die Generationentafeln VZ 2020 als vorsichtig gelten, weisen die Rentenbeziehenden 
eine Untersterblichkeit aus, d.h. die Lebenserwartung ist höher als eingerechnet. Nachdem 
das Risikoergebnis Invalidität und Tod der aktiven Versicherten im Vorjahr sehr gut 
ausgefallen ist, resultiert im Jahr 2025 ein Verlust. Dies widerspiegelt die IV-Statistiken der 
gesamten Schweiz, welche eine Zunahme an Invaliditätsfällen zeigen, sodass auch die blpk 
ihren Risikoverlauf im Auge behalten wird. 
 
Die strukturelle Risikofähigkeit der blpk verbessert sich entgegen der demographischen 
Entwicklung in der Schweiz stetig: Der Anteil der Vorsorgekapitalien der Rentenbeziehenden 
an den gesamten Vorsorgekapitalien nimmt in den letzten 5 Jahren von 53.1% auf 51.1% ab. 
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Expertenbestätigung 

Wir bestätigen, dass per Stichtag  

 der technische Zinssatz und die verwendeten versicherungstechnischen Grundlagen 
angemessen sind,  

 die blpk gemäss Art. 52e BVG per Stichtag Sicherheit dafür bietet, ihre 
reglementarischen Verpflichtungen zu erfüllen, 

 die reglementarischen versicherungstechnischen Bestimmungen über die Leistungen 
und die Finanzierung gemäss Art. 52e BVG den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, 

 die getroffenen Massnahmen zur Deckung der versicherungstechnischen Risiken 
ausreichend sind und 

 die Zielgrösse der Wertschwankungsreserven angemessen ist. 

Ausblick 

Die Sollrendite liegt unter der erwarteten Rendite, was eine Hauptvoraussetzung für eine 
erwartete positive Entwicklung ist. Die Höhe des Umwandlungssatzes und die Art und der 
Umfang der Rückversicherung als wesentliche versicherungstechnische Parameter sind gut 
gewählt. Die negativen Ergebnisse im Risikoverlauf sind zwar unerfreulich, in Relation zum 
Deckungsgrad aber nicht von Relevanz. 
 
Das bisherige Anlagejahr 2026 zeigt einmal mehr, dass die Entwicklung der Anlagemärkte 
nur schwer prognostizierbar ist und hohe Volatilitäten aufweist. Die blpk hat in den letzten 
Jahren bewiesen, dass sie mit Schwankungen umgehen kann. Eine ausreichende 
Wertschwankungsreserve und eine tiefe Sollrendite bleiben dabei die zentralen Faktoren. 
Entwickelt sich das Anlageergebnis wie erwartet, wird sich die finanzielle Lage weiter 
verbessern.  
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Bericht der Revisionsstelle an den Verwaltungsrat der
Basellandschaftliche Pensionskasse, Liestal

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Basellandschaftliche Pensionskasse (Vorsorgeeinrichtung) – bestehend aus 

der Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Betriebsrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang, ein-

schliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung entspricht d ie Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz, dem Pensionskassenge-

setz, dem Pensionskassendekret und den Reglementen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer 

Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und 

Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung“ unse-

res Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Vorsorgeeinrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit 

den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands. Wir haben auch unsere 

sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit d iesen Anforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die 

im Geschäftsbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Be-

richt.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich n icht auf d ie sonstigen Informationen, und wir bringen kei-

nerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu 

lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentl iche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung 

oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dar-

gestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentl iche falsche 

Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir 

haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.
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Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den ge-

setzlichen Vorschriften, dem Pensionskassengesetz, dem Pensionskassendekret und den Reglementen und für 

die interne Kontro lle, die der Verwaltungsrat als notwendig feststel lt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu 

ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 

ist.

Verantwortlichkeiten des Experten für berufliche Vorsorge für die Prüfung der Jahresrechnung 

Für die Prüfung bestimmt der Verwaltungsrat eine Revisionsstelle sowie einen Experten für berufl iche Vorsorge. 

Für die Bewertung der für die versicherungstechnischen Risiken notwendigen Rückstellungen, bestehend aus Vor-

sorgekapitalien und technischen Rückstellungen, ist der Experte für berufliche Vorsorge verantwortlich. Eine Prü-

fung der Bewertung der Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen gehört n icht zu den Aufgaben der 

Revisionsstelle nach Art. 52c Abs. 1 Bst. a BVG. Der Experte für berufliche Vorsorge prüft zudem gemäss Art. 52e 

Abs. 1 BVG periodisch, ob die Vorsorgeeinrichtung Sicherheit dafür bietet, dass sie ihre Verpfl ichtungen erfüllen 

kann und ob die reglementarischen versicherungstechnischen Bestimmungen über die Leistungen und die Finan-

zierung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von we-

sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzuge-

ben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Ga-

rantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Ab-

schlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellun-

gen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von 

ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser 

Jahresrechnung getroffenen wirtschaftl ichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir 

während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Darüber hinaus: 

identifizieren und beurteilen wir d ie Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung auf-

grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 

diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, d ie ausreichend und geeignet sind, um als Grund-

lage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche 

falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose 

Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-

stellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von der für d ie Abschlussprüfung relevanten internen Kontrolle, um Prüfungs-

handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 

Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrolle der Vorsorgeeinrichtung abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 

der dargestellten geschätzten Werte, ausgenommen die durch den Experten für berufliche Vorsorge bewerte-

ten Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen, in der Rechnungslegung und damit zusammenhän-

genden Angaben. 

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat unter anderem über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliess-

lich etwaiger bedeutsamer Mängel der internen Kontrolle, d ie wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.
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Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

Der Verwaltungsrat ist für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben und die Umsetzung der statutarischen und reg-

lementarischen Bestimmungen zur Organisation, zur Geschäftsführung und zur Vermögensanlage verantwortlich. 

In Übereinstimmung mit Art. 52c Abs. 1 BVG und Art. 35 BVV 2 haben wir die vorgeschriebenen Prüfungen vorge-

nommen. 

Wir haben geprüft, ob

die Organisation und die Geschäftsführung den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen entspre-

chen und ob eine der Grösse und Komplexität angemessene interne Kontrolle existiert; 

die Vermögensanlage den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen entspricht;

die BVG-Alterskonten den gesetzlichen Vorschriften entsprechen; 

die Vorkehren zur Sicherstellung der Loyalität in der Vermögensverwaltung getroffen wurden und die Einhal-

tung der Loyalitätspflichten sowie die Offenlegung der Interessenverbindungen durch das oberste Organ hin-

reichend kontro lliert wird;

die freien Mittel oder die Überschussbeteil igungen aus Versicherungsverträgen in Übereinstimmung mit den 

gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen verwendet wurden; 

die vom Gesetz verlangten Angaben und Meldungen an die Aufsichtsbehörde gemacht wurden;

in den offen gelegten Rechtsgeschäften mit Nahestehenden die Interessen der Vorsorgeeinrichtung gewahrt 

sind.

Wir bestätigen, dass die diesbezüglichen anwendbaren gesetzlichen, statutarischen und reglementarischen Vor-

schriften eingehalten sind. 

Wir empfehlen, d ie vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

KPMG AG

{{Signatureleft}} {{Signatureright}}
Erich Meier
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Annina Gmür
Zugelassene Revisionsexpertin
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